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RS OGH 1986/11/6 7Ob45/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1986

Norm

VersVG §15a

Rechtssatz

Dem Wortlaut des § 15 a VersVG kann keinesfalls entnommen werden, daß dieser sich nur auf den Haftp ichtbereich

beziehe. Die Bestimmung gehört vielmehr dem ersten Abschnitt des VersVG an, der "Vorschriften für sämtliche

Versicherungszweige" enthält.
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